
Amtsblatt Nummer 6

73. Jahrgang

Montag, 06. Februar 2017

B 1179

Öffentliche Ausschreibungen

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt folgenden Auftrag  
zu vergeben:

1.  Verhandlungsverfahren mit  
Teilnahmewettbewerb nach VgV

17 E 003  Planungs- und Ingenieurleistun-
gen für Ingenieurbauwerke, 
Verfahrens- und Prozesstechnik 
sowie Technische Anlagen 
gemäß HOAI 2013 für die 
Abwasserbehandlung

Nähere Informationen zu oben  
genannten Ausschreibungen siehe unter 
www.regensburg.de/vergaben. 
Bei Widersprüchen ist allein verbindlich 
der Veröffentlichungstext im EU- Supple-
ment unter http://simap.europa.eu  
mit der Nummer 2017/S 019-031858 
vom 27.01.2017.

2.  Öffentliche Ausschreibung  
nach VOB/A

17 A 030  Gebäudeautomation  
DIN 18386

17 A 029  Kanal- und Straßenbauarbeiten 
DIN 18299 ff

17 A 022  Korrosionsschutzarbeiten  
DIN 18364

17 A 013   Entwässerungskanalarbeiten 
DIN 18306

17 A km2  Baumeisterarbeiten  
DIN 18299 ff, Erd-, Entwässe-
rungs- und Betonarbeiten

17 A km6  Niederspannungsanlagen  
DIN 18382 und Blitzschutz-
anlagen DIN 18384

Nähere Informationen zu oben  
genannten Ausschreibungen siehe unter 
www.vergabe.bayern.de und  
www.regensburg.de/vergaben

3.  Öffentliche Ausschreibung  
nach VOL/A

17 A 007   Qualifizierter Mietspiegel 2018 
und Haushaltsbefragung

17 A 028   Consulting für den Betrieb der 
Citrix- Umgebung

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe unter 
www.regensburg.de/vergaben

Vorankündigung

Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach  
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2016 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther Str. 3
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de
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Bekanntmachung des Kreiswahlleiters für den Wahlkreis 233 Regensburg

Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen
für die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017

Für die Durchführung der Bundestags-
wahl sind insbesondere das Bundes-
wahlgesetz (BWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 
(BGBl I S. 1288, 1594), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Dreiundzwanzigsten 
Gesetzes zur Änderung des Bundes-
wahlgesetzes vom 3. Mai 2016 (BGBl I 
S. 1062), und die Bundeswahlordnung 
(BWO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. April 2002 (BGBl I 
S. 1376), zuletzt geändert durch Art. 1 
der Zehnten Verordnung zur Änderung 
der Bundeswahlordnung vom 13. Mai 
2013 (BGBl I S. 1255), maßgeblich. 

Hiermit fordere ich die Parteien und die 
Wahlberechtigten zur möglichst frühzeiti-
gen Einreichung der Kreiswahlvorschläge 
auf (§ 32 BWO). Die Kreiswahlvorschläge 
sind beim Kreiswahlleiter spätestens am

Montag, 17. Juli 2017, 18.00 Uhr
schriftlich einzureichen (§ 19 BWG).

Die zur Entgegennahme von Wahlvor-
schlägen zuständige Dienststelle des 
Kreiswahlleiters befindet sich im Bürger-
zentrum der Stadt Regensburg, D.-Mar-
tin-Luther-Str. 3, 93047 Regensburg, 
Zimmer-Nr. 1.52 (Telefon: 0941/507-
2030).

Eine Aufforderung zur Einreichung von 
Landeslisten wird vom Landeswahlleiter 
veröffentlicht.

A.   Voraussetzungen für die Einrei-
chung von Kreiswahlvorschlägen

1. Kreiswahlvorschläge können von 
Parteien und nach Maßgabe des § 20 
BWG von Wahlberechtigten einge-
reicht werden (§18 Abs. 1 BWG). Eine 
Partei kann in jedem Wahlkreis nur 
einen Kreiswahlvorschlag einreichen 
(§ 18 Abs. 5 BWG).

2. Parteien, die im Deutschen Bundes-
tag oder einem Landtag seit deren 
letzter Wahl nicht aufgrund eigener 
Wahlvorschläge ununterbrochen mit 
mindestens fünf Abgeordneten 
vertreten waren, können als solche 
einen Kreiswahlvorschlag nur 
einreichen, wenn sie spätestens am 

Montag, 19. Juni 2017, bis 18.00 Uhr 
dem Bundeswahlleiter (Statistisches 
Bundesamt, Gustav-Stresemann-
Ring 11, 65189 Wiesbaden) ihre 
Beteiligung an der Wahl schriftlich 
angezeigt haben und der Bundes-
wahlausschuss ihre Parteieigenschaft 
festgestellt hat (§ 18 Abs. 2 BWG). 
In der Anzeige ist anzugeben, unter 
welchem Namen sich die Partei an 
der Wahl beteiligen will. Die Anzeige 
muss von mindestens drei Mitglie-
dern des Bundesvorstands, darunter 
die/der Vorsitzende oder ihre/seine 
Stellvertretung, persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein. 
Hat eine Partei keinen Bundesvor-
stand, so tritt der Vorstand der jeweils 
obersten Parteiorganisation an die 
Stelle des Bundesvorstands. Die 
schriftliche Satzung und das schriftli-
che Programm der Partei sowie ein 
Nachweis über die satzungsgemäße 
Bestellung des Vorstands sind der 
Anzeige beizufügen. Der Anzeige 
sollen Nachweise über die Parteiei-
genschaft nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des 
Parteiengesetzes beigefügt werden.

3. Der Bundeswahlausschuss stellt 
spätestens am 7. Juli 2017 für alle 
Wahlorgane verbindlich fest, welche 
Parteien im Deutschen Bundestag 
oder in einem Landtag seit deren 
letzter Wahl aufgrund eigener 
Wahlvorschläge ununterbrochen mit 
mindestens fünf Abgeordneten 
vertreten waren und welche Vereini-
gungen, die ihre Beteiligung ange-
zeigt haben, für die Wahl als Parteien 
anzuerkennen sind (§ 18 Abs. 4 
BWG). Gegen eine Feststellung, die 
sie an der Einreichung von Wahlvor-
schlägen hindert, kann eine Partei 
oder Vereinigung binnen vier Tagen 
nach deren Bekanntgabe Beschwer-
de zum Bundesverfassungsgericht 
erheben. In diesem Fall ist die Partei 
oder Vereinigung von den Wahlorga-
nen bis zur Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts, längs-
tens bis zum Ablauf des 27. Juli 2017 
wie eine wahlvorschlagsberechtigte 
Partei zu behandeln (§18 Abs. 4a 
BWG).

B.   Inhalt und Form der  
Kreiswahlvorschläge

1.   Als Bewerberin/Bewerber kann in 
einem Kreiswahlvorschlag nur 
benannt werden, wer 

 a)   am Wahltag Deutsche/r im Sinne 
des Artikels 116 Abs. 1 des 
Grundgesetzes ist, das 18. Le-
bensjahr vollendet hat und nicht 
nach § 15 Abs. 2 BWG von der 
Wählbarkeit ausgeschlossen ist,

 b)   als Bewerberin/Bewerber einer 
Partei nicht Mitglied einer anderen 
als der den Kreiswahlvorschlag 
einreichenden Partei ist und in 
einer Mitgliederversammlung zur 
Wahl einer Wahlkreisbewerberin/
eines Wahlkreisbewerbers oder in 
einer besonderen oder allgemei-
nen Vertreterversammlung 
entsprechend den Bestimmungen 
des § 21 BWG in geheimer 
Abstimmung hierzu gewählt 
worden ist,

 c)   ihre/seine Zustimmung dazu 
schriftlich erteilt hat; die Zustim-
mung ist unwiderruflich.

  Der Kreiswahlvorschlag darf nur den 
Namen einer Bewerberin/eines 
Bewerbers enthalten. Jede Bewerbe-
rin/Jeder Bewerber kann nur in einem 
Wahlkreis und hier nur in einem 
Kreiswahlvorschlag benannt werden.

2.   Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem 
Muster der Anlage 13 zur BWO 
eingereicht werden. Er muss enthalten 
(§ 34 Abs. 1 BWO)

 a)   den Familiennamen, die Vornamen, 
den Beruf oder Stand, das 
Geburtsdatum, den Geburtsort 
und die Anschrift (Hauptwohnung) 
der Bewerberin/des Bewerbers,

 b)   den Namen der einreichenden 
Partei und, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwendet, auch diese, 
bei anderen Kreiswahlvorschlägen 
(§ 20 Abs. 3 BWG) deren Kenn-
wort.

3.   Der Kreiswahlvorschlag soll ferner 
Namen und Anschriften der Vertrau-
ensperson und der stellvertretenden 
Vertrauensperson enthalten.

4.   Kreiswahlvorschläge von Parteien 
sind von mindestens drei Mitgliedern 
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des Vorstandes des Landesverban-
des, darunter die/der Vorsitzende 
oder ihre/seine Stellvertretung, 
persönlich und handschriftlich zu 
unterzeichnen. Hat eine Partei in 
Bayern keinen Landesverband oder 
keine einheitliche Landesorganisation, 
so müssen die Kreiswahlvorschläge 
von den Vorständen der nächstniedri-
gen Gebietsverbände, in deren 
Bereich der Wahlkreis liegt, dem Satz 
1 gemäß unterzeichnet sein. Die 
Unterschriften des einreichenden 
Vorstands genügen, wenn er inner-
halb der Einreichungsfrist nachweist, 
dass dem Landeswahlleiter eine 
schriftliche, dem Satz 1 entsprechen-
de Vollmacht der anderen beteiligten 
Vorstände vorliegt (§ 34 Abs. 2 BWO).

5.   Die Kreiswahlvorschläge der unter 
Abschnitt A Nummer 2 genannten 
Parteien müssen außerdem von 
mindestens 200 Wahlberechtigten des 
Wahlkreises persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein. Die 
Wahlberechtigung der Unterzeichne-
rinnen/Unterzeichner muss im 
Zeitpunkt der Unterzeichnung 
gegeben sein und ist bei Einreichung 
des Kreiswahlvorschlages nachzuwei-
sen (§20 Abs. 2 Satz 2 BWG). 

6.   Andere Kreiswahlvorschläge (Wähler-
gruppen und Einzelbewerberinnen/
Einzelbewerber) müssen von mindes-
tens 200 Wahlberechtigten des 
Wahlkreises persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein (§ 20 
Abs. 3 BWG); Nummer 5 Satz 2 gilt 
entsprechend. Hierbei haben drei 
Unterzeichnerinnen/Unterzeichner ihre 
Unterschriften auf dem Kreiswahlvor-
schlag selbst zu leisten.

7.   Muss ein Kreiswahlvorschlag nach 
den vorhergehenden Nummern 5 und 
6 von mindestens 200 Wahlberechtig-
ten unterzeichnet sein, so sind die 
Unterschriften auf amtlichen Form-
blättern nach Anlage 14 zur BWO 
unter Beachtung des § 34 Abs. 4 
BWO zu erbringen. Auf jedem 
Formblatt für eine Unterstützungsun-
terschrift kann nur eine Unterschrift 
geleistet werden. Die Formblätter 
werden auf Anforderung vom Kreis-
wahlleiter kostenfrei geliefert.
Bei der Anforderung sind Familienna-
me, Vornamen und Anschrift (Haupt-
wohnung) der vorzuschlagenden 
Bewerberin/des vorzuschlagenden 
Bewerbers anzugeben. Wird bei der 
Anforderung der Nachweis erbracht, 

dass für die Bewerberin/den Bewer-
ber im Melderegister eine Auskunfts-
sperre gemäß § 51 Abs. 1 Bundes-
meldegesetz eingetragen ist, wird 
anstelle ihrer/seiner Anschrift (Haupt-
wohnung) eine Erreichbarkeitsan-
schrift verwendet; die Angabe eines 
Postfachs genügt nicht.
Als Bezeichnung des Trägers des 
Wahlvorschlags, der den Kreiswahl-
vorschlag einreichen will, sind 
außerdem bei Parteien deren Namen 
und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwenden, auch diese, bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen deren Kenn-
wort anzugeben; die vorgenannten 
Angaben zur Bewerberin/zum 
Bewerber und zum Wahlvorschlags-
träger sind vom Kreiswahlleiter im 
Kopf der Formblätter zu vermerken.
Parteien haben ferner die Aufstellung 
der Bewerberin/des Bewerbers in 
einer Mitglieder- oder einer besonde-
ren oder allgemeinen Vertreterver-
sammlung  nach § 21 BWG zu 
bestätigen.
Für jede Unterzeichnerin/jeden 
Unterzeichner ist auf dem Formblatt 
oder gesondert (nach dem Muster der 
Anlage 14 zur BWO) eine Bescheini-
gung ihrer/seiner Gemeindebehörde 
beizufügen, dass sie/er im Wahlkreis 
wahlberechtigt ist. Gesonderte 
Bescheinigungen des Wahlrechts sind 
vom Träger des Wahlvorschlags bei 
der Einreichung des Kreiswahlvor-
schlages mit den Unterstützungsun-
terschriften zu verbinden. 
Eine Wahlberechtigte/Ein Wahlberech-
tigter darf nur einen Kreiswahlvor-
schlag unterzeichnen; hat jemand 
mehrere Kreiswahlvorschläge 
unterzeichnet, so ist die Unterschrift 
auf allen Kreiswahlvorschlägen 
ungültig.
Kreiswahlvorschläge von Parteien 
dürfen erst nach Aufstellung der 
Bewerberin/des Bewerbers durch eine 
Mitglieder- oder Vertreterversamm-
lung unterzeichnet werden. Vorher 
geleistete Unterschriften sind ungül-
tig.

8.   Dem Kreiswahlvorschlag sind 
beizufügen:

 a)   die Erklärung der vorgeschlagenen 
Bewerberin/des vorgeschlagenen 
Bewerbers nach dem Muster der 
Anlage 15 zur BWO, dass sie/er 
ihrer/seiner Aufstellung zustimmt 
und für keinen anderen Wahlkreis 
ihre/seine Zustimmung zur 

Benennung als Bewerberin/
Bewerber gegeben hat, bei 
Kreiswahlvorschlägen von Parteien 
einschließlich der Versicherung an 
Eides statt, dass er nicht Mitglied 
einer anderen als der den Wahlvor-
schlag einreichenden Partei ist,

 b)   eine Bescheinigung der zuständi-
gen Gemeindebehörde nach dem 
Muster der Anlage 16 zur BWO, 
dass die vorgeschlagene Bewer-
berin/der vorgeschlagene Bewer-
ber wählbar ist,

 c)   bei Kreiswahlvorschlägen von 
Parteien eine Ausfertigung der 
Niederschrift über die Beschluss-
fassung der Mitglieder- oder 
Vertreterversammlung, in der die 
Bewerberin/ der Bewerber 
aufgestellt worden ist, im Fall eines 
Einspruchs nach § 21 Abs. 4 BWG 
auch eine Ausfertigung der 
Niederschrift über die wiederholte 
Abstimmung, mit der nach § 21 
Abs. 6 Satz 2 BWG vorgeschriebe-
nen Versicherung an Eides statt; 
die Niederschrift soll nach dem 
Muster der Anlage 17 zur BWO 
gefertigt, die Versicherung an 
Eides statt nach dem Muster der 
Anlage 18 zur BWO abgegeben 
werden,

 d)   die erforderliche Zahl von Unter-
stützungsunterschriften nebst 
Bescheinigungen des Wahlrechts 
der Unterzeichnerinnen/Unter-
zeichner (siehe Abschnitt B 
Nummer 7), sofern der Kreiswahl-
vorschlag von mindestens 200 
Wahlberechtigten des Wahlkreises 
unterzeichnet sein muss.

9.   Die einzureichenden Unterlagen sind in 
Schriftform rechtzeitig vorzulegen. Die 
Schriftform ist dann gegeben, wenn 
die schriftlich einzureichenden 
Unterlagen persönlich und handschrift-
lich unterzeichnet sind und beim 
zuständigen Wahlorgan im Original 
vorliegen. Die Schriftform ist durch 
E-Mail oder Telefax nicht gewahrt.

C.   Zurücknahme und Änderung  
von Kreiswahlvorschlägen sowie 
Beseitigung von Mängeln

Ein Kreiswahlvorschlag kann durch 
gemeinsame schriftliche Erklärung der 
Vertrauensperson und der stellvertreten-
den Vertrauensperson zurückgenommen 
werden, solange nicht über seine 
Zulassung entschieden ist. Ein von 
mindestens 200 Wahlberechtigten 
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unterzeichneter Kreiswahlvorschlag kann 
auch von der Mehrheit der Unterzeichne-
rinnen/ Unterzeichner durch eine von 
ihnen persönlich und handschriftlich 
vollzogene Erklärung zurückgenommen 
werden (§ 23 BWG).
Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 
Montag, 17. Juli 2017, 18.00 Uhr kann 
ein Kreiswahlvorschlag nur durch 
gemeinsame schriftliche Erklärung der 
Vertrauensperson und der stellvertre-
tenden Vertrauensperson und nur dann 
geändert werden, wenn die Bewerbe-
rin/der Bewerber stirbt oder die 
Wählbarkeit verliert. Das Verfahren 
nach § 21 BWG braucht nicht eingehal-
ten zu werden, der Unterschriften nach 
Abschnitt B Nummern 5 und 6 bedarf 

es nicht. Nach der Entscheidung über 
die Zulassung des Kreiswahlvorschla-
ges ist jede Änderung ausgeschlossen 
(§ 24 BWG).
Nach Aufforderung durch den Kreiswahl-
leiter sind etwaige Mängel im Kreiswahl-
vorschlag durch die Vertrauensperson 
rechtzeitig zu beseitigen. Nach Ablauf 
der Einreichungsfrist können nur noch 
Mängel an sich gültiger Kreiswahlvor-
schläge behoben werden (§ 25 BWG).

D.   Auskunft und Vordrucke
Auskunft zur Einreichung von Kreiswahl-
vorschlägen erteilt das Büro des Kreis-
wahlleiters:
Bürgerzentrum der Stadt Regensburg, 
D.-Martin-Luther-Str. 3,  

93047 Regensburg, Zimmer-Nr. 1.52 
(Telefon: 0941/507-2030).
Dort sind auch die amtlich vorgeschrie-
benen Vordrucke nach Anlage 14 zur 
BWO (Unterstützungsunterschriften) 
sowie die weiteren Vordrucke nach 
Anlagen 13, 15, 16, 17 und 18 zur BWO 
für die Einreichung von Kreiswahlvor-
schlägen kostenfrei erhältlich. Letztge-
nannte Vordrucke sind auch im Internet-
angebot des Landeswahlleiters unter 
www.wahlen.bayern.de abrufbar.

Regensburg, 31. Januar 2017

Dr. Schörnig
Kreiswahlleiter

Bekanntgabe

des Beschlusses über die Feststellung des Jahresabschlusses 2014 der  
„Arena Regensburg – Regiebetrieb der Stadt Regensburg“

Der Stadtrat der Stadt Regensburg stellte 
in seiner Sitzung vom 26.01.2017 den 
Jahresabschluss 2014 fest. Dieser 
schließt mit einem Verlust von 
204.581,26 Euro ab, der durch Entnahme 
aus der Rücklage ausgeglichen wird.

Der Jahresabschluss sowie der uneinge-
schränkte Prüfvermerk des Wirtschafts-

prüfers können in der Zeit vom 
15. Februar 2017 bis 27. Februar 2017 
jeweils am Montag, Mittwoch und 
Freitag jeweils von 08:30–12:00 Uhr, 
am Donnerstag von 08:30–13:00 Uhr 
und von 15:00–17:30 Uhr im Neuen 
Rathaus, Zimmer 1.033, D.-Martin- 
Luther-Straße 1, 93047 Regensburg
eingesehen werden.

Sandra Strobl
Kaufmännische Betriebsleiterin


